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Werden Ergänzungsvordrucke verwendet, so trägt der Beteilig
te im rechten Unterfeld des Feldes 1 des dem Exemplar Nr. 4 oder 
dem Exemplar Nr. 4/5 des Vordruckmusters in den Anhängen I 
und III bzw. II und IV der genannten Verordnung entsprechen
den Vordrucks die Kurzbezeichnung T 2 L bis ein.
Dieses Papier, das im Sinne dieser Verordnung als “Versandpa
pier T 2 L“ bezeichnet wird, wird entsprechend den Vorschriften 
des Titels V ausgestellt und verwendet.

(8) Das Muster des in §42 Absatz 2 der Verordnung über das 
Versandverfahren vorgesehenen gelben Klebezettels ist im An
hang VI beigefügt.

Druck und Ausfüllen der Vordrucke
§ 2

(1) Für die Vordrucke der Ladelisten, der Grenzübergangs
scheine und der Eingangsbescheinigungen ist Schreibpapier 
mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 40 g zu ver
wenden, das so fest sein muß, daß es bei normalem Gebrauch we
der einreißt noch knittert.

(2) Für die Vordrucke der Sicherheitstitel ist holzfreies 
Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 
55 g zu verwenden. Das Papier ist mit einem roten guillochierten 
Überdruck zu versehen, auf dem jede auf mechanischem oder 
chemischem Wege vorgenommene Fälschung sichtbar wird.

(3) Für die Vordrucke der Bürgschaftsbescheinigung und der 
Befreiungsbescheinigung ist holzfreies Papier mit einem Qua
dratmetergewicht von mindestens 100 g zu verwenden. Das Pa
pier ist beidseitig mit einem guillochierten Überdruck zu verse
hen, auf dem jede auf mechanischem oder chemischem Wege 
vorgenommene Fälschung sichtbar wird.
Dieser Überdruck ist
- bei den Bürgschaftsbescheinigungen grün,
- bei den Befreiungsbescheinigungen hellblau.

(4) Das nach den Absätzen 1, 2 und 3 zu verwendende Papier 
ist weiß, mit Ausnahme des Papiers für die in § 1 Absatz 2 ge
nannten Ladelisten, bei denen die Wahl der Farbe des Papiers 
den Beteiligten überlassen bleibt.

(5) Die Vordrucke haben folgendes Format:
a) 210 X 297 mm bei den Ladelisten, wobei in der Länge Abwei

chungen von - 5 bis + 8 mm zugelassen sind;
b) 210 X 148 mm bei den Grenzübergangsscheinen, den Bürg

schaftsbescheinigungen und den Bescheinigungen über 
die Befreiung von der Sicherheitsleistung;

c) 148 X 105 mm bei den Eingangsbescheinigungen und den 
Sicherheitstiteln.

(6) Die Anmeldungen und Papiere sind in einer der Amtsspra
chen auszustellen, die von den zuständigen Behörden des Ab
gangsstaats zugelassen ist. Dies gilt jedoch nicht für Sicherheits
titel.
Soweit erforderlich, können die zuständigen Behörden eines an
deren Staates, in dem die Anmeldungen und Papiere vorzulegen 
sind, deren Übersetzung in die Amtssprache oder in eine der 
Amtssprachen dieses Staates verlangen.
Bei der Bürgschaftsbescheinigung wird die zu verwendende 
Amtssprache von den zuständigen Behörden des Staates be
stimmt, zu dem die Zollstelle der Bürgschaftsleistung gehört. 
Bei der Bescheinigung über die Befreiung von der Sicherheits
leistung wird die zu verwendende Amtssprache von den zustän
digen Behörden des Staates bestimmt, in dem die Befreiung von 
der Sicherheitsleistung gewährt wird.

(7) Die Vordrucke der Sicherheitstitel im Rahmen der Pau
schalbürgschaft müssen den Namen und die Anschrift oder das 
Kennzeichen der Druckerei enthalten; der Sicherheitstitel trägt 
außerdem zur Unterscheidung eine Seriennummer.

(8) Der Druck der Vordrucke der Bürgschaftsbescheinigun
gen und der Bescheinigungen über die Befreiung von der Si
cherheitsleistung obliegt den Staaten. Jede Bescheinigung muß 
eine Unterscheidungsnummer tragen.

(9) Die Vordrucke der Bürgschaftsbescheinigung und der Be
scheinigung über die Befreiung von der Sicherheitsleistung so
wie der Sicherheitstitel sind mit Schreibmaschine oder mittels 
eines mechanographischen Verfahrens oder dergleichen auszu
füllen.

Die Vordrucke der Ladelisten, des Grenzübergangsscheins und 
der Eingangsbescheinigung können entweder mit Schreibma
schine oder mittels eines mechanographischen Verfahrens oder 
dergleichen oder leserlich handschriftlich mit Tinte oder Kugel
schreiber und in Druckschrift ausgefüllt werden.
Die Vordrucke dürfen weder Rasuren noch Übermalungen auf
weisen. Änderungen sind so vorzunehmen, daß die unzutreffen
den Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die gewünsch
ten Eintragungen hinzugefügt werden. Jede derartige Ände
rung muß von dem, der sie vorgenommen hat, und von den zu
ständigen Zollbehörden bestätigt werden.

Kapitel II 
Verwendung der Vordrucke 

Anmeldungen TI und T2,
Aufmachung und Verwendung,

Sendungen mit TI- und T2-Waren 
§3

(1) Die Exemplare der Vordrucke, auf denen die Anmeldun
gen zum Versandverfahren zu erstellen sind, werden in dem 
Merkblatt zum Einheitspapier (§ 13 der Verordnung zur Verein
fachung der Förmlichkeiten im Warenverkehr und der Verord
nung zur Festlegung des Musters des im grenzüberschreitenden 
Warenverkehr zu verwendenden Anmeldevordrucks) beschrie
ben.

(2) Sollen die Waren im externen Versandverfahren befördert 
werden, so trägt der Hauptverpflichtete im rechten Unterfeld 
des Feldes 1 eines Vordrucks nach dem Muster in den Anhängen
I und II zu der Verordnung zur Festlegung des Musters des im 
grenzüberschreitenden Warenverkehr zu verwendenden An
meldevordrucks die Kurzbezeichnung „TI“ ein.
Bei Verwendung von Ergänzungsvordrucken trägt der Haupt
verpflichtete im rechten Unterfeld des Feldes 1 eines oder meh
rerer Vordrucke nach dem Muster in den Anhängen III und IV zu 
der genannten Verordnung die Kurzbezeichnung „TI bis“ ein. 
Werden in Anwendung von Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung 
zur Festlegung des Musters des im grenzüberschreitenden Wa
renverkehr zu verwendenden Anmeldevordrucks Ergänzungs
vordrucke entsprechend dem Muster in den Anhängen I oder II 
der genannten Verordnung verwendet, so ist im rechten Unter
feld des Feldes 1 der genannten Vordrucke die Kurzbezeichnung 
„TI bis“ einzutragen.
Sollen die Waren im internen Versandverfahren befördert wer
den, so trägt der Hauptverpflichtete im rechten Unterfeld des 
Feldes 1 eines Vordrucks nach dem Muster in den Anhängen I 
und II zu der Verordnung zur Festlegung des Musters des im 
grenzüberschreitenden Warenverkehr zu verwendenden Än- 
meldevordrucks die Kurzbezeichnung „T2“ ein. Bei Verwendung 
von Ergänzungsvordrucken trägt der Hauptverpflichtete im 
rechten Unterfeld des Feldes 1 eines oder mehrerer Vordrucke 
nach dem Muster in den Anhängen III und IV zu der genannten 
Verordnung die Kurzbezeichnung „T2 bis“ ein.
Werden nach Artikel 1 Absatz 2 letzter Satz der Verordnung zur 
Festlegung des Musters des im grenzüberschreitenden Waren
verkehr zu verwendenden Anmeldevordrucks Ergänzungsvor
drucke entsprechend dem Muster in den Abhängen I oder II der 
genannten Verordnung verwendet, so ist im rechten Unterfeld 
des Feldes 1 der betreffenden Vordrucke die Kurzbezeichnung 
„T2 bis“ einzutragen.

(3) Bei Sendungen, die gleichzeitig Waren nach §1 Absatz 2 
und § 1 Absatz 3 der Verordnung über das Versandverfahren ent
halten, können Ergänzungsvordrucke nach dem Muster in den 
Anhängen III und IV oder gegebenenfalls in den Anhängen I und
II der Verordnung zur Festlegung des Musters des im grenz
überschreitenden Warenverkehr zu verwendenden Anmelde
vordrucks, die die Kurzbezeichnung „TI bis“ bzw. die Kurzbe
zeichnung „T2 bis“ tragen, einem Vordruck nach dem Muster in 
den Anhängen I und II der Verordnung zur Festlegung des Mu
sters des im grenzüberschreitenden Warenverkehr zu verwen
denden Anmeldevordrucks beigefügt werden. In diesem Fall ist 
auf dem letztgenannten Vordruck im rechten UnterfeJd des Fel
des 1 die Kurzbezeichnung „T“ einzutragen; der freie Raum un
ter der Kurzbezeichnung „T“ ist durchzustreichen; außerdem 
sind die Felder 32 „Positions-Nr.“, 33 „Warennummer“ 35 „Roh
masse (kg)“, 38 „Eigenmasse (kg)“ und 44 „Besondere Vermerke/ 
Vorgelegte Unterlagen/Bescheinigungen und Genehmigungen“


